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Pocken, Piks und Politik 

Vor fast 100 Jahren führte die Stadt Luzern eine obligatorische Impfaktion durch – gegen 

Pocken. Das Stadtarchiv hat aus aktuellem Anlass eine Bildergalerie über den Umgang mit 

der hochansteckenden Krankheit in Luzern bereitgestellt. 

 

Die Pocken, auch Blattern genannt, zirkulierten in Europa während Jahrhunderten. Die hochanste-
ckende Krankheit hatte eine Sterberate von 10 bis 30 Prozent. Erkrankte litten an Fieber sowie ei-
nem Ausschlag mit Bläschen, der bleibende Narben hinterliess. Zur Bekämpfung der Pocken 
wurde erstmals in der Medizingeschichte ein Impfstoff entwickelt. Die zahlreichen Ausbrüche der 
Krankheit führten ab 1800 zu flächendeckenden Impfkampagnen in ganz Europa. Seit 1980 gelten 
die Pocken weltweit als ausgerottet. 

In der Stadt Luzern häuften sich die Pockenfälle auch noch im ausgehenden 19. Jahrhundert. In-
nerhalb von zwei Jahren erkrankten 140 Personen an den Pocken, 24 davon verstarben. 1880 
empfahl der städtische Amtsarzt Häuser, in denen Pockenkranke gepflegt werden, zu kennzeich-
nen und die Quarantäneregeln für die Mitbewohner zu verschärfen.  

Die letzte Pockenepidemie traf die Schweiz und die Stadt Luzern in den 1920er-Jahren. Zahlreiche 
Dokumente im Stadtarchiv dokumentieren das Wirken der Behörden zur Eindämmung der Epide-
mie. Einen vertieften Einblick bietet die folgende Quellensammlung mit Transkriptionen der hand-
schriftlichen Dokumente. 
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Dokument 1: Moderne Zeiten? 

Die «Sanitätscommisssion» hielt 1880 fest, dass «die raschen Verkehrs-Verhältnisse der Gegen-

wart» für die «Verschleppung der Krankheit sehr günstig» seien. 

(N1.01/2178:01) 
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Zuschrift der Sanitätscommission                                                         

 

an die Hrn. Aerzte, Stadthalter & Gemeinderäthe 

 

des Kantons Luzern. 

 

Titl.! 
 
Die Blatternkrankheit tritt namentlich seit Beginn dieses Jahres in 

verschiedenen Theilen der Schweiz auf, so auch in unsrem Kanton. Aus 

mehreren Gegenden desselben kommt uns die Kunde vom Ausbruch & zwar 

hat die Seuche in einzelnen Gemeinden schon eine bedeutende Verbreitung 

u einen sehr ansteckenden, so wie bösartigen Charakter, wie man es seit 

Jahrzehenden nicht mehr zu sehen gewohnt war. Natürlich sind auch der 

Verschleppung der Krankheit die raschen Verkehrs-Verhältnisse der Gegenwart 

sehr günstig. 

Diese Thatsachen veranlassen uns im Einverständniss mit dem Titl. Polizei- 

departement Ihnen einzelne Vorschriften unseres Sanitäts-Gesetzes in frische 

Erinnerung zu rufen u anderseits Ihnen einzelne Weisungen u Rathschläge, 

welche die Blatternseuche selber betreffen, zu ertheilen. 

Der Angelpunkt eines geordneten Seuchenwesens ist die in allen civilisierten 

Staaten anerkannte Verpfllichtung der Aerzte, ausbrechende epidemische Krank- 

heiten sofort anzuzeigen. Diesem Satze hat unser Sanitäts-Gesetz im 

§ 62 Ausdruck gegeben u es hat die Anzeige entweder an den Amtsarzt 

oder an die Sanitäts-Commission zu geschehen. Speziell bei den Blattern, 

müssen wir um so mehr auf dieser gesetzlichen Anzeige beharren, da uns 

der § 10 lit. e. die Oberaufsicht im Impfwesen überträgt, dem ja be- 

kanntlich bei dieser Seuche eine so gewichtige Rolle zufällt. 

Es steht nach dem jetzigen Stande der medic: Wissenschaft fest u eclatante 

Beispiele in unserer Nähe haben es neuerdings bestätiget, dass Nichts so ge- 

eignet ist, der Blatternseuche die Ausbreitung abzuschneiden, als streng 

u consequent durchgeführtes Impfen der Kinder u Wiederimpfen der 

Erwachsenen. Die Impfärzte der betreffenden Kreise haben also die 

Pflicht, sobald sie durch den Amtsarzt, die Sanitäts-Commission oder Gde 

Rathe Kenntnis vom wirklichen Ausbruch der Blattern haben, die Impfung 

unverzüglich vorzunehmen u haben da folgendes zu beachten. 

1. Sie werden in erster Linie gesunde Kinder vorimpfen, um bei dem 

Mangel an Impfstoff rasch zu Lymphe zu gelangen, und dann die 

Massen-Impfung von Arm zu Arm vornehmen zu können. 

2. In 2° Linie sind in den befallenen Häusern sofort alle Erwachsenen 

zu revaccinieren, auch aeltere Personen, die gleichfalls ansteckungsfähig 

sind. Viele von den bisher Erkrankten stehen über dem 40igsten 

Lebensjahre. 

 

 

[...] 
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Dokument 2: Massnahmen gegen Pocken, Cholera, Fleckfieber und Pest 

Auf kommunaler Ebene war die Ortsgesundheitskommission für «gemeingefährliche Epidemien» zustän-

dig. 

(M008/1197:01) 
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Dokument 3: Nachverfolgung der Ansteckungsketten 

Ärzte mussten der Ortsgesundheitskommission sämtliche Fälle der «gemeingefährlichen» Krank-

heiten melden. 

(N1.01/2178:02) 

 

 

 

 

Nr. 4337 

Carte-correspodance. 
Officiel. 

 
Korrespondenzen, welche auf Portofreiheit nicht Anspruch haben,  

werden nicht befördert. 

 

Les correspondances qui n’ont pasdroit à la franchise de 

port ne seront pas expédiées.                

Le corrispondenzeche no hanno diritto alla franchigia di 

porto non saranno innoltare. 

 

 

Adresse: Indirizzo: 

 

Titl. Ortsgesundh. Commission 
Littau 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

Dokument 4: Impfung – vor 100 Jahren obligatorisch 

Die Impfrate von 80% genügte nicht, weswegen die Stadt 1924 eine kostenlose öffentliche Impfaktion durchführte.  

(M008/1197:03.01) 



 

 
 
 

 

 

 

Dokument 5: Pockenfall 1880 im Reussthal 

Amtsarzt Brun meldete die Erkrankung der vier Jahre alten Katharina Suppiger: «Nicht isolierbar, 

daher nach Rathhausen». 

(N1.01/2178:03) 

 

 

 

 

 

Titl. 
 

Blattern bei Kath. Suppiger 4 Jhr. 
Reussthal, Sparbank. 

Nicht isolierbar, daher nach Rathausen. 
 

                                                                                    Amtsarzt Brun.                                               
 
                                    L. 15. März 1880 
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Dokument 6: Überweisung ins Pocken-Spital 

Auch der Knabe Leonz Schlumpf aus Littau musste 1880 in Rathhausen kuriert werden. 

(N1.01/2178:04) 

 

 

Eintrittskarte 
in den Pocken-Spital Rathhausen 

 
für Leonz Schlumpf, Kind 

wohnhaft in Rothen, Gotthardt heimathrechtig in Rain 

vorläufig auf Kosten der politischen Gemeinde Littau zur Arztung und Verpflegung 

während der Dauer der Krankheit. 

 

Littau den 6ten März 1880 

 

Für die Ortsgesundheits-Kommission: 

Der Präsident C. K. Zumbühl 

Krankheit: *) Poken 

Aeltern der Kranken: Witwe Schlumpf geb. Muff 

 

 

*) In dieser Colonne ist die Diagnose und allfällige Bemerkungen des behandelnden Arztes, wie auf dem An-

zeigeformular über ansteckende Krankheiten, anzuführen. 

 

Alter und nähere Bezeichnung fehlt jeweilen in der ärztlichen Anzeige. 



 

 
 
 

 

Dokument 7: Contact Tracing – Liste der Mitbewohner in Quarantäne 

Dabei wurde 1893 auch der Impfstatus mitsamt Anzahl und Form der typischen Narben der Pockenimpfung erfasst. 

(N1.01/2178:05) 
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Angaben über den Impfzustand der Pockenkranken und der Mitinsassen der Pockenwohnung. 
Pockenwohnung (Ortschaft, Quartier, Strasse, Nr.): Luzern. Kellerwohnung, Erdgeschoss, ... Stock (das zutreffende zu unterstreichen) Zahl der bewohnbaren Räume der Wohnung: ... Zahl der Wohnungsin-

sassen: ... 

                                                                                                                                                                      

 

Das Pockenhaus enthält ausserdem noch ... Wohnungen mit ... Bewohnern. Baulicher Zustand und Salubrität1 der Wohnung bezw. des Hauses: ... 

Dieses Formular dient auch für den Pockenspital, in diesem Falle: Name des Pockenspitals: Weggismatt Luzern 1893 

1 Baumann Frau w 65 Wascherin gut -                   - - Als Kind   ja                  4         - - - - - - - - - 10. III  21. III  leicht   Genesung Aufnahme 

2 Müller Jost m. 12 - gut -                   - 1 -               -   -       - -          - - - - - - - - - 16. III  26. III  m. schwer     “ do.  

3 Haas Elisa w. 10 - “ -                   - 2 -               -    -      - -          - -   -  - - - - - - 16. III  27. III  schwer          “ “ 

4 Spertini Luigi m. 22 Maurer “ -                   - - Als Kind   ja     -    -                         4         - - - - - - - - - 16. III  27. III  leicht             “ “ 

5 Müller Elisa w. 52 - “ -                    - - “           ja                 6          - - - - - - - - - 18. III  30. III  leicht             “ “ 

6 Schneiter Marg. w. 3 - “ -                    - 3 -               -               -          -  - - - - - - - - 25. II  IV. 5  schwer             “  

7 Nessi Antonio m. 50 Maurer “ -                    - 4 -               -                -          - - - - - - - - - 27. III  7. IV  schwer             + 14 IV 

8 Baumgartner Elise w. 11 - “ -                    - 5 -               -                 -          - - - - - - - - - 28. III  8. IV  schwer  Genesung  

9 Bieri Louise w. 19 - “ -                    - 6 -              -                    -           - - - - - - - - - 28. III  8. IV  schwer             “  

10 Cavadini Achill m. 36 Handlanger “ -                    - - Als Kind   ja   -       4          - - - - - - - - - 2. IV  14. IV  m. schwer        “  

11 Lötscher Anna w.  11 - “ -                     - 7 -                - -           -   - - - - - - - - 14. IV  26. IV  schwer           “  

12 Bissig Franzisca w. 5 - “ -                     - 8 -               -    -       -           - - - - - - - - - 15. IV.  26. IV.  schwer        “  

13 Gsell Paul m. 7 - “ -                     - 9 -              -       -            - - - - - - - - - 16 IV  27 IV  schwer            “  

14 John Alma w. 4 - “ -                      - 10 -              -       -             - - - - - - - - - 16. IV  27. IV  schwer         +  

15 Brunner L. m. 39 Handl. “ -                      - -   Als Kind    ja  -     5            - - - - - - - - - 19. IV  28. IV  leicht   Genesung  

16 Vogel Louis m. 43 Steinhauer “ - - - Als Kind   ja 6 - - - - - - - - 25. IV  2. V  leicht                “  

17 Kaiser Silvan m. 34 Taglöhner “ - - - Als Kind   ja      - -          3 - - - - - - - - 22. IV  3. V  leicht                “  

18 Gsell Sophie w. 42 - schwächlich - - - Als Kind   ja 4           - - - - - - - - - 26. IV  7. V  m. schwer         “  

 
Anmerkung. Für jede Pockenwohnung und für jeden Pockenspital ist ein besonderes Formular auszufüllen, sei es durch den behandelnden, sei es durch einen amtlichen Arzt. Nach dem Erlöschen der Krank-
heit sollen die gewissenhaft und vollständig beantworteten Formulare der kantonalen Sanitätsbehörde eingesandt werden, welche dieselben insgesammt ihrem Generalbericht über die Epidemie (Art. 13, 
Alinea 1, des bundesräthlichen Reglements vom 4. November 1887) beilegt. 

                                                      

1 gesunde Beschaffenheit 



 

 
 
 

 

 

Dokument 8: Errichtung eines Notspitals in Rathausen 

Im Gesundheitswesen arbeiteten die Gemeinde Littau und die Stadt Luzern schon früh zu-

sammen. 
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N1.01/2178:03 

 

 

Luzern den 29. Januar 1880 

 

Der Stadtrath von Luzern 

an den  

Löbl. Gemeinderath von Littau 

 

Geehrte Herren! 

 

Mit Beziehung auf die gestellte mündliche An- 

frage des Herrn Gemeindeamman Zumbühl, bfd. 

Aufnahme von solchen Pockenkranken, die in dortiger 

Gemeinde erkrankt sind, in das zu errichtende Noth- 

spital, bringen wir Ihnen zur Kenntniss, dass die 

Errichtung eines Nothspitals für solche Kranke im ehe- 

maligen Verwaltungshause zu Rathausen, vom Titl. 

Regierungsrath bewilligt & angeordnet ist. 

Wir erklären uns bereit, Blatternkranke aus dor- 

tiger Gemeinde – auf ärztliche Bescheinigung & je- 

weiliges spezielles Aufnahmegesuch – in den Nothspital 

zu Rathhausen aufnehmen zu lassen, immerhin in dem  

Sinne, soweit der Spital nicht von den Kranken aus hie- 

siger Gemeinde besetzt ist & gegen Vergütung der selbst- 

kosten, für welche die Gemeinde Littau einzustehen hätte. 

Ueber die Eröffnung des Spitals werden wir Ihnen 

Kenntniss geben, so bald dieselbe stattgefunden haben 

wird. 

 

Mit Werthschätzung! 

 

Namens des Stadtrathes 

 

Der Präsident 

Pfyffer-Balthasar 

 

Der Stadtschreiber 

Schürmann 
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